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Ergeht an: 
BGA-Mitglieder der Fleischer 
BI-Vorstand 
Alle Landesinnungen 
 
 

 
Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe 

Sparte Gewerbe und Handwerk 
der Wirtschaftskammer Österreich 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 
T 05 90 900-DW | F 05 90 900 3379 

E lebensmittel.natur@wko.at 
W http://www.lebensmittelgewerbe.at 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Sachbearbeiter Durchwahl Datum 

 DI Lorencz/Erber  3192 27.12.2023 
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Umweltrecht 
Durchführungsbeschluss (EU) 
2023/2749 

 

Betrifft:  Beste verfügbare Techniken (BVT) für 
Schlachtanlagen und Anlagen zur Verarbeitung 
tierischer Nebenprodukte 

Frist:  

 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die besten verfügbaren Techniken (BVT)-
Schlussfolgerungen in Bezug auf Schlachtanlagen und Anlagen zur Verarbeitung tierischer 
Nebenprodukte am 18.12.2023 im europäischen Amtsblatt veröffentlicht wurden. Die 
entsprechende deutsche Fassung finden Sie als Beilage zu diesem Rundschreiben. 
 
Es werden dabei jene Techniken angeführt, die gewährleisten sollen, dass in verschiedenen 
Bereichen Emissionswerte nicht überschritten werden. Die Liste ist jedoch nicht als 
abschließend zu verstehen: Jede andere Methode, die ein gleichwertiges Ziel erreicht, 
wird anerkannt. Die BVT-Schlussfolgerungen sollen als Referenz für die Genehmigung 
solcher Anlagen dienen. 
 
Wir freuen uns insbesondere, dass einige Vorschläge von österreichischer Seite Anwendung 
gefunden haben und gängige Methoden aufgelistet wurden. 
 
 
Gültig ab/Status:  Beilagen: B1 – Durchführungsbeschluss (EU) 

2023/2749 
 
 

Freundliche Grüße 
BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 
 

Raimund Plautz e.h. 
Innungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 
Geschäftsführerin 

  

https://www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/fleischer/durchfuehrungsbeschluss-schlachtanlagen.pdf
https://www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/fleischer/durchfuehrungsbeschluss-schlachtanlagen.pdf
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